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Die Einwohnergemeinde Herbetswil legt dem Regierungsrat den

Allgemeinen Bebauungsplan 1:1000 und das Baureglement mit

Zonenordnung zur Genehmigung vor.

Der Plan und das Re~lement lagen vom 27. März bis 26. April

1972 öffentlich auf. Der Plan wurde von verschiedenen Einsprechern

angefochten, de~wegen geänderi~und nocheinmal vom 4. Dezember

bis 2. Januar 1973 aufgelegt. Die Gemeindeversammlung beschloss

am 25. Janua~ 1973 nach Abwe-J~sung von zwei Beschwerden den

geänderten plan und das Reglement. Dagegen haben rechtzeitig

beim. Regierungsrat Beschwerde erhoben die Herren Walter Altermatt,

Herbetswil, und Albin Diernä~d, Balsthal, dieser vertreten durch

Fürsprech Dr. Stephan MU1Ier, Balsthal, Als Grundeigentömer sind

sie legitimiert. Beamte de~~au—Departementes haben mit ihnen und

mit Vertretern der Gemeinde an Ort und Stelle verhandelt, das

Kantonale Amt ftir Wasserwirtschaft im Fall Diemand eii~. weiteres

Mal am 28, August l974:mit~dem Gemeinderat, der Herrn Diemand

teilnehmen liess,

Beschwerde Diemand. Der Beschwerdeftihrer.besjtzt nördlich der

Schulhausstrasse die Parzellen GB 539 und 258, Der Bebauungsplan

sieht entlang der Ostgrenze dieser beiden Grundstiicke eine

5 Meter breite Strasse vor, die an der Nordgrenze von GB 258

endet, Der Beschwerdeftihrer erachtet diese Strassenftihrung als

unzweckmässig und beftirwortet statt dessen eine Querverbindung

Ost/West. Weiter rtigt er, dass der Dorfbach, der durch sein

Land fliesst, auch weiterhin offen gehalten werden soll, •was

eine zweckmässige Ueberbauung auch der angrenzenden Grundstticke
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verunmögliche. Daher sei der Bebauungsplan zwischen Schulhaus—

strasse und Kirchweg nicht zu genehmigen, damit die Gemeinde

in einem neuen Teilbebauungsplan ausser der Erschliessung besonders

die Uberf~llige und dringend nötige Eindolung des Dorfbaches

planlich regeln könne.

Die Gemeinde trat in ihrer Vernehmlassung und am Augenschein

für die Offenhaltung des Baches ein, verlangte aber später an

der erwähnten Aussprache mit dem..Amt•- ~ür Wasserwirtschaft vor

allem die.Ei ~ dieses Baches vorn~..Do platz bi~ zur E±n~

mündung in den Rickenbach und trat deshalb ebenfalls für die

Niohtgenehmigung des Bebauungsplanes in diesem Gebiete ein.

Da dieser Punkt nicht genügend geklärt ist, muss das Gebiet

zwischen Schulhausstrasse und Kirchweg sowie Dorfplatz bis

Ostgrenze der Parzellen GB 539, 258, 259 und 271 von der Geiaehmigung

ausgenommen werden, wobei bei den neuen Plans.tudien aus grund—

sätzlichen Erwägungen vorerst davon auszugehen ist, dass der

Bach wenn möglich offen geführt werden soll, Die Frage der Ein—

dolung kann erst entschieden werden, wenn einwandfrei nach

gewiesen ist, dass sonst eine vernünftige Ueberbauung und

Erschliessung des fraglichen Gebietes nicht möglich ist. Der

Beschwerde ist im Sinne der Erwägungen zu entsprechen. Damit

ist freilich nicht endgültig entschieden, ob der Bach frei

gefuhrt oder eingedolt werden soll. Der IKostenvorschuss ist

zurückzuerstatten.

Beschwerde Altermatt, Der Beschwerdeführer bes it~t in~,en

“Heulen‘ im nördlichen Dorfteil die Parzelle GB 666 mit einem

Einfamilienhaus. Die Gemeinde hat in der zweiten Auflage die

dort bestehende private Zufahrt als Ringstrasse durch die

Grundstücke GB 3r06 und 305 nach Osten und in einem Bogen um

GB 637 nach Süden gezogen und dort an die bestehende Strasse

angeschlossen.. Auf Einsprache des Beschwerdeführers hat der

Gemeinderat diese Strasse wieder aus dem Plan herausgenommen,

aber die Gemein~eversammlung hat sie dann auf Antrag aus ihrer

Mitte von neuem beschlossen, Der Beschwerdeführer beantragt die
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Nichtgenehmigung und macht geltend, die vorgesehene Strasse

fUhre zu nahe an seinem Wohnhaus vorbei und verursacht dort

einen Engpass mit den entsprechenden Nachteilen,

Am Augenschein des Bau—Departementes ist festgestellt worden,

dass die fragliche Strasse eine Waldzunge durchschneidet,• die

dem Strassenbau zum Opfer fallen mUsste. Es ist angeordnet

worden, dass diese Waldzunge im Bebauungsplan als Wald ein

gezeichnet wird. Es wird Sache der Forstorgane sein zu prUfen,

ob das fragliche Gehölz gerodet werden darf. Bevor sich jedoch

diese Frage stellt, ist durch ~.ie Gemeinde abzukl~ren, ob die

vorgeschlagene LinienfUhrung einem wirklichen Bedtirfnis entspricht

und ob die anstossenden Grundstttcke nicht zweckmässiger einzeln —

allenfalls mit Wendepl~tzen — erschlossen werden können; was

auch im Hinblick auf die Erstellungskosten e~npfehlenswert sein

dUrfte, da ein beachtlicher Teil dieser Strasse nicht imBau

gebiet liegen wird. Die Beschwerde ist in diesem Sinne gutzu

heissen; der Kostenvorschuss wird zurUckerstattet.

Weiter ist von Amtes wegen festzustellen, dass GB 637, das sich

auf der Innenseite der Kurve der oben erw~.hnten Strasse befindet,

innerhalb de~ 30 Meter Waldabstandes liegt (Forstgesetz § 9), so

dass Neu—, An— oder Umbauten nur in Frage kommen, wenn der Regie—

rungsrat auf Antrag des Forst—Departementes eine N~herbau—

bewilligung erteilt; die Gemeinde wird daher angewiesen, all

fällige Baugesuche vor dem Entscheid dem Forst-Departement zur

PrUfung zuzustellen,

II.

Im Baureq~ement ist § 53 a zu streichen, da derselbe Sachverhalt

bereits in § 52 abschliessend geregelt wird, § 53 erhalt somit

die folgende Fassung:

“Wo bei Einhaltung. der vorgeschriebenen Grenz- und Geb~udeabst~nde

eine zweckmässige Ueberbauung eines Grundstückes unmöglich ist,

kann der Gemeinderat mit Zustimmung des Bau—Departementes die

Unterschreitung des Grenz— und Geb~udeabstandes bewilligen, wenn

die Nachbarzparzelle nicht durch Baulandumlegung oder Landabtaus~h
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Uberbaubar. gemacht werden kann, und wenn keine ~öf~fentlichen. oder

beachtenswerten nachbarlichen Interessen verletzt werden,~ IDem

Nachbarn ist in diesem Verfahren Gelegenheit zu geben1. seine

Interessen geltend zu machen, Die Baubewilligung kann unter Auf

lagen oder Bedingungen gemäss § 3 Buchstabe c erfolgen“.

Im übrigen ist das Verfahren formell richtig durchgefübrt worden

und materiell ergeben sich •keine weiteren Bemerkungen,. so ~dass

Plan und Reglement mit den genannten Ausnahmen ~ Vorbehalten

genehmigt werden können.

III.

Es wird
beschlossen:

1. Di~ Beschwerden Altermatt und Dicmand werden im Sinne der

Erwägungen gutgeheissen; die geleisteten Kostenvorschüsse

sind zurückzuerstatten.

2, Der Allgemeine Bebauungsplan und das Baureglement ~Ier

Einwohnergemeinde Herbetswil werden mit den in den Erwägungen

g~enannten Ausnahmen und Vorbehalten genehmigt,

3. Die Gemeinde hat dem Kantonalen Amt für Raumplanung mindestens

fünf Pläne — einen auf Leinwand aufgezogen —‚ und ei.n bereinig

tes Baureglement zuzustellen,

4. Die Gemeinde hat eine Genehmigungsgebühr von 150 Franken und

die Publikationskosten zu bezahlen,

Genehmigungsgebühr: Fr. 150.--
Publikationskosten: Fr. 18.-—

Fr. 158.—- EG Herbetswil :..)

========= (Staatskanzlei ~ 100) ~E

~kzahlunKostenvorschüsse: .~

W, Altermatt—Geiser, Herbetswil Fr. 100,--

Fursprech Dr St Muller, Balsthal Fr. 100 -—

Der Staatsschreiber

~r~unenSeite5 ~
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Bau-Departement (3)
Jur. Sekretär 0 (2)
Amt fUr Raumplanung (2), mit genehmigtem Plan und Reglement
Hochbauamt
Tiefbauamt (2)
Wasserwirtschaftsamt (2)
Forst-Departement (2)
Finanzverwaltung (2) mit Anweisung
Amtschreiberei 4710 Balsthal (2) Plan später
Kreisbauamt II, 4600 Olten (2), Plan später
Sekretariat Katasterschatzung Solothurn (2),Plan später
Ammannamt 4711 Herbetswil (2)
Baukommission 4711 Herbetswil (2)
Ingenieurhtiro Bernasconi-Schubiger & Beer, 4562 Biberist
Walter Altermatt—Geiser, Haulen, 4711 Herbetswil, (Anweisung)

EINSCHREIBEN
FUrsprech Dr. St. MUller, Goldgasse, 4710 Balsthal (Anweisung)

EINSCHREIBEN
Albin Diemand, Hasenweg 21, 4710 Balsthal EINSCHREIBEN
Amtsblatt, Publikation Dispositiv 2:

“Der Allgemeine Bebauungsplan und das Baureglement
der Einwohnergemeinde Herbetswil werden unter
Vorbehalt genehmigt“.




